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Hoch- und Flachmoore in der amtlichen Vermessung 
Gemeinde Unteriberg 
 
In der amtlichen Vermessung wird als orientierender Inhalt u.a. die Bodenbedeckungsart „Hoch- und 
Flachmoor“ bezeichnet. Bei der Bezeichnung dieser Bodenbedeckungsart wird nicht der Rechtszu-
stand, sondern eine Momentaufnahme des Ist-Zustandes wiedergegeben. Diese Momentaufnahme 
kann vom rechtskräftigen Bundesperimeter der Hoch- und Flachmoore von nationaler Bedeutung 
abweichen. 
 
Beispiele: 

- Ein von Bergföhren bewachsenes Hochmoor kann in der amtlichen Vermessung als „übrig be-
stockte Fläche“ bezeichnet werden. 

- Wenn ein Flachmoor allmählich verwaldet, kann der verwaldete Bereich in der amtlichen Ver-
messung als “übrig bestockte Fläche“ oder „geschlossener Wald“ angesehen werden, obwohl es 
sich rechtlich um Flachmoor handelt. 

 
Die Abbildung von Hoch- und Flachmooren in der amtlichen Vermessung hat keine Auswirkungen 
auf den Rechtszustand. Rechtskräftig sind die Bundesperimeter der Hoch- und Flachmoore von na-
tionaler Bedeutung beziehungsweise, wo vorhanden, der kantonale Schutz- und Pflegevertrag zwi-
schen Grundeigentümer, Bewirtschafter und Kanton (Umweltdepartement). 
 
Auf der Rückseite dieses Merkblattes sowie im Plan 1:15’000, der zusammen mit den Vermes-
sungsakten ebenfalls auf der Gemeindekanzlei aufliegt, sind die rechtskräftigen Abgrenzungen der 
Hoch- und Flachmoore von nationaler Bedeutung eingezeichnet. Wo ein kantonaler Vertrag besteht, 
gilt der im kantonalen Vertrag festgelegte Perimeter. 
 
Analog zu den Hoch- und Flachmooren von nationaler Bedeutung verhält es sich auch bei Mooren 
von regionaler und lokaler Bedeutung, welche in der Zuständigkeit der Gemeinde liegen. 
 
Für allfällige Fragen betreffend Hoch- und Flachmoore von nationaler Bedeutung wenden Sie sich 
bitte ans Amt für Natur, Jagd und Fischerei (Tel. Nr. 041 819 18 44). Für Fragen betreffend weite-
rer Moore wenden Sie sich bitte an die zuständige Gemeinde. 
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